
Übungssachverhalte mittelbare Täterschaft:

A) Die  Ehe  von  F  und  M  ist  zerrüttet.  F  glaubt,  M  habe  ein
Verhältnis mit Nachbarin G. Daher möchte sie sich ihres Ehemanns M
entledigen.  Sie  geht  davon  aus,  M  sei  wie  jeden  Freitag
Fußballschauen.  Sie  erwartet  ihn  nach  Spielende  hinter  der
Schlafzimmertüre mit dem Nudelholz in der Hand. Als sich plötzlich die
Türe öffnet und ein Mann den sehr kleinen Raum betritt, schlägt F mit
Tötungsvorsatz zu. Erst  nach dem Anschalten des Lichts bemerkt F,
dass es sich bei ihrem Opfer nicht wie erwartet um M, sondern um T
handelt. T hatte beabsichtigt, F im Auftrag des M mit seiner gezückten
Pistole zu erschießen, was ihm auch geglückt wäre, hätte die zierliche
F nicht zugeschlagen. Aufgrund einer durch den Schlag verursachten
Gehirnblutung ist T sofort tot. M ist in Wahrheit ausgezogen und hat F
endgültig verlassen. 

B) G konzentriert ihren Hass nun auf G. Wie F weiß, sammelt G
immer bei Vollmond auf einer abgeschiedenen Lichtung in der Nähe
eines  Hochsitzes  Fliegenpilze,  die  sie  als  Rauschmittel  nutzt.  Fs
neuer Bekannter, B, hat ihr gegenüber mehrfach erwähnt, wie gerne
er einmal auf die Jagd gehen würde. Daher bietet sie ihm an, ihn mit
zum Jagen zu nehmen. B ist  begeistert.  Beim nächsten Vollmond
begeben sich F und B auf den besagten Hochsitz, ein Gewehr im
Anschlag und warten auf Wild. Nach einer gewissen Zeit erkennt F
durch ihren Feldstecher G, die am Waldrand gebückt gehend nach
Fliegenpilzen  sucht.  In  der  Annahme,  B  würde  ohne  Fernglas,
aufgrund des aufkommenden Nebels und der gebückten Haltung Gs
diese  als  Wildschwein  identifizieren  und  erschießen,  sagt  sie:
„Schau,  dort!  Es  bewegt  sich  was.  Ein  Wildschwein!  Schnell!“  B
schießt  und trifft.  G sinkt  tot  dar  nieder.  Dabei  hatte B die wahre
Sachlage sehr wohl erkannt, fand es aber reizvoller, einen Menschen
anstelle eines Tieres zu erschießen

C) A sagt B, er kann schlecht zielen, B soll für ihn, A, den Marder in
der Regentonne erschießen. A hat dort den bewusstlosen C hineinge-
legt. Das weiß B nicht; er sieht ohne seine Brille sehr schlecht und er-
schieß den C, den er für den Marder hält. B hat keinen Waffenschein.
Strafbarkeit von A und B ?


